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Bankverbindungen: 
Kreissparkasse Köln 033 001652 (BLZ 370 502 99) 
Raiffeisenbank Sankt Augustin eG 1 200 178 013 (BLZ 370 697 07) 
VR-Bank Rhein-Sieg eG 5 000 459 013 (BLZ 370 695 20) 
Postbank Köln 231 08-503 (BLZ 370 100 50) 
Steyler Bank GmbH 11 949 (BLZ 386 215 00) 

Einheitlicher Euro-Zahlungsverkehrsraum (SEPA): 
IBAN DE11 3705 0299 0033 0016 52 Swift BIC: COKSDE33XXX 
IBAN DE27 3706 9707 1200 1780 13 Swift BIC: GENODED1SAM 
IBAN DE53 3706 9520 5000 4590 13 Swift BIC: GENODED1RST 
IBAN DE39 3701 0050 0023 1085 03 Swift BIC: PBNKDEFF370 
IBAN DE14 3862 1500 0000 0119 49 Swift BIC: GENODED1STB 

Öffentliche Verkehrsmittel 
Haltestelle:  
SANKT AUGUSTIN ZENTRUM 
Straßenbahn: 66 
Busse: 508, 517, 529, 535 

 

 
  

Der Bürgermeister 

 
 
 
Postanschrift: Stadtverwaltung  53754 Sankt Augustin 
 

An die  
Fraktionen  
im Rat der Stadt Sankt Augustin 
 
im Hause 
(per GroupWise/E-Mail) 
 
und 
Herrn Günter Austria-Zink 
(per E-Mail) 

Dienststelle 
Bürgermeister- und Ratsbüro 
Ratsbüro, Markt 1 
Auskunft erteilt: 

Herr Holland 
Zimmer: 

402 
Telefon (0 22 41)  243-0  Durchwahl: 394 
Telefax  (0 22 41)  243-430  Durchwahl: 77394 
E-Mail-Adresse: guenther.holland@sankt-augustin.de 

Internet-Adresse: http://www.sankt-augustin.de 
Besuchszeiten 

Rathaus 
montags: 
8.30 - 12.00 u. 14.00 - 18.00 Uhr,  
dienstags bis freitags: 
8.30 Uhr - 12.00 Uhr 

Bürgerservice (Ärztehaus) 
montags freitags: 
7.30 Uhr - 12.00 Uhr, 
montags: 
14.00 Uhr - 18.00 Uhr, 
 

 

Ihr Schreiben vom Ihr Zeichen Mein Zeichen Datum 

            BRB-Holl.      31.08.2015 
 
Mülleimer-Leerung im Stadtgebiet 
Anfrage der SPD-Fraktion, DS-Nr. 15/0232, vom 18.08.2015 
_______________________________________________________________________ 
 
Beratungsfolge 

 
Sitzungstermin 

 
Behandlung 

Haupt- und Finanzausschuss 26.08.2015 
 

öffentlich 

_______________________________________________________________________ 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
hiermit beantworte ich die o.a. Anfrage wie folgt: 
 
Frage 1: 
Nach welchen Kriterien werden die Standorte für Mülleimer ausgewählt und wie viele 
existieren im Stadtgebiet? 
 

Antwort: 
Als Standorte für Mülleimer im Stadtgebiet von Sankt Augustin werden alle Park- und 
Grünanlagen, Spiel- und Bolzplätze, Wege an der Sieg, Bushaltestellen und Schwer-
punktstellen an den Hauptverkehrsstraßen festgelegt. Insgesamt sind zurzeit im 
Stadtgebiet 832 Papierkörbe aufgestellt. 
 
Frage 2:  
Hat die Stadt für all diese Orte die Reinigungs- und Leerungsverpflichtung? 
 
Antwort: 
Die Stadt Sankt Augustin hat die Reinigung und Leerung der Papierkorbstandorte im 
Rahmen einer Vereinbarung mit dem Rhein-Sieg-Kreis und der RSAG übernommen 
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und wird hierfür nach Aufwand vergütet. Der Vergütungsschlüssel ist in der Vereinba-
rung festgelegt und wird jährlich neu angepasst. 
 
Frage 3:  
In welchem zeitlichen Rhythmus werden die Mülleimerstandorte kontrolliert? 
 
Antwort: 
Die Mülleimerstandorte werden wöchentlich mindestens 1x kontrolliert und gereinigt. 
Die Standorte, die ein hohes Schmutzaufkommen haben, werden entsprechend öfter 
angefahren. Auf die 832 Standorte kommen rund 907 Entleerungsvorgänge je Wo-
che. 
 
Frage 4:  
Wurden Standorte aufgegeben, bzw. gibt es Standorte, die noch erneuert werden 
müssen? Welche und wann werden sie erneuert.  
 
Antwort: 
Die Überprüfung der erforderlichen Standorte erfolgt regelmäßig im laufenden Ge-
schäft. Ein großer Anteil an neuen Standorten ist im Rahmen des Grünen C dazu ge-
kommen. Gemäß Vereinbarung mit dem Rhein-Sieg-Kreis ist die Anzahl der Standor-
te mit den damit verbundenen Reinigungen festgelegt. Neue zusätzliche Standorte 
sind im Augenblick nur in besonderen Ausnahmefällen möglich, wobei ggf. dann an-
dere entfallen sollten. 
 
Frage 5:  
Erfolgt die Leerung durch den Bauhof der Stadt Sankt Augustin oder durch ein beauf-
tragtes Unternehmen? 
 
Antwort: 
Die Leerung erfolgt durch Mitarbeiter des Bauhofs der Stadt Sankt Augustin. 
 
Frage 6:  
Existiert eine Kostenkalkulation für die Mülleimerentleerung und wie hoch belaufen 
sich die Kosten für die regelmäßige sowie außerplanmäßige Leerungen jährlich? 
 
Antwort: 
Auf Grundlage einer Kostenkalkulation und der Vereinbarung mit dem Rhein-Sieg-
Kreis und der RSAG belaufen sich die Kosten auf rund 95.000 € je Jahr. Diese wer-
den auch entsprechend abgerechnet. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
In Vertretung: 
 
 
gez. Rainer Gleß 
Erster Beigeordneter 


